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bung der drei Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung, 

 sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Afrika214, das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik215 
und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, 
Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in der Kari-
bik216, 

 in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im 
Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Abrüstungsinforma- 
tionsprogramm der Vereinten Nationen einzurichten, dessen 
Aufgabe darin besteht, über die Ziele der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu in-
formieren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit Ver-
ständnis und Unterstützung zu wecken217, 

 eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezember 
1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom 30. No-
vember 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989 über die 
Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und 
Togo, 

 in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen 
Veränderungen neue Chancen eröffnet und neue Herausforde-
rungen mit sich gebracht haben, was die Weiterverfolgung der 
Abrüstung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass die 
Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich zum 
Verständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den Staaten je-
der einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens, der Abrü-
stung und der Entwicklung beitragen können, 

 feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der nicht-
gebundenen Länder in Ziffer 146 des Schlussdokuments ihrer 
vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafrika) 
abgehaltenen zwölften Konferenz den Beschluss begrüßt ha-
ben, den die Generalversammlung im Hinblick auf die Auf-
rechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren für 
Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und Togo verabschiedet 
hat218, 

 1. erklärt erneut, wie wichtig die Aktivitäten der Verein-
ten Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabilität 
und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch die 
Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren 
für Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert werden könn-
ten; 

 
214 A/57/162. 
215 A/57/260. 
216 A/57/116. 
217 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses- 
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziffern 110 und 111. 
218 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 

 2. erklärt erneut, dass es zur Herbeiführung positiver 
Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzentren Infor-
mations- und Bildungsprogramme zur Förderung des regio-
nalen Friedens und der regionalen Sicherheit durchführen, de-
ren Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegenüber Frie-
den, Sicherheit und Abrüstung zu verändern und so die 
Verwirklichung der Grundsätze und Ziele der Vereinten 
Nationen zu unterstützen; 

 3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region und 
an die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, sowie an die 
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
und Stiftungen, freiwillige Beiträge an die Regionalzentren in 
ihrer jeweiligen Region zu entrichten, damit die Aktivitäten und 
Initiativen dieser Zentren verstärkt werden; 

 4. betont, wie wichtig die Aktivitäten der Unterabteilung 
Regionale Fragen der Sekretariats-Hauptabteilung Abrüstungs-
fragen sind; 

 5. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren im 
Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstüt-
zung bei der Durchführung ihrer Aktivitätenprogramme zu ge-
währen; 

 6. beschließt, den Punkt "Regionalzentren der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 57/88 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/511, Ziffer 25)219. 
 
57/88. Regionale vertrauensbildende Maßnahmen: Akti-

vitäten des Ständigen beratenden Ausschusses der 
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zen-
tralafrika 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen 
und ihrer Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/78 H und 43/85 
vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 1989, 
45/58 M vom 4. Dezember 1990, 46/37 B vom 6. Dezember 
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992, 48/76 A vom 16. De-
zember 1993, 49/76 C vom 15. Dezember 1994, 50/71 B vom 
12. Dezember 1995, 51/46 C vom 10. Dezember 1996, 52/39 B 
vom 9. Dezember 1997, 53/78 A vom 4. Dezember 1998, 

 
219 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea, Burundi, Demokratische Repu-
blik Kongo, Gabun, Kamerun, Kongo, Ruanda, Tschad und Zentralafrikani-
sche Republik.  
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54/55 A vom 1. Dezember 1999, 55/34 B vom 20. November 
2000 und 56/25 A vom 29. November 2001, 

 in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen Staa-
ten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale 
der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig und 
wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität, zum Weltfrieden 
und zur internationalen Sicherheit beitragen können, 

 davon überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbesonde-
re auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den Schutz 
der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der Völker 
der Entwicklungsländer, verwendet werden können, 

 unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sondertagung, der 
ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Leitlini-
en für die allgemeine und vollständige Abrüstung, 

 davon überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Klima 
des Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Vertrauens 
innerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirklicht werden 
kann, 

 eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat, 
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die Ab-
rüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in dieser 
Subregion zu fördern, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über Zu-
sammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafrika220, die 
Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften Demo-
kratie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften Ent-
wicklung in Zentralafrika221 und die Erklärung von Jaunde über 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Zentralafrika222, 

 eingedenk der Resolutionen 1196 (1998) und 1197 (1998), 
die der Sicherheitsrat nach seiner Behandlung des Berichts des 
Generalsekretärs über Konfliktursachen und die Förderung 
dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in 
Afrika223 am 16. beziehungsweise 18. September 1998 verab-
schiedet hat, 

 betonend, dass die Konfliktverhütungs- und Friedenssiche-
rungskapazität Afrikas gestärkt werden muss, 

 unter Hinweis auf den auf der vierten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses gefassten Beschluss zu Gun-
sten der Einrichtung eines subregionalen Zentrums für Men-
schenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaunde unter 

 
220 A/50/474, Anlage I 
221 A/53/258-S/1998/763, Anlage II, Anhang I. 
222 A/53/868-S/1999/303, Anlage II. 
223 A/52/871-S/1998/318. 

der Schirmherrschaft des Hohen Kommissars der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über regionale vertrauensbildende Maßnahmen, der sich mit 
den Aktivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses der Ver-
einten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika seit der 
Verabschiedung der Resolution 56/25 A der Generalversamm-
lung befasst224; 

 2. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen um 
die Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen auf regio-
naler und subregionaler Ebene, mit dem Ziel, Spannungen und 
Konflikte in Zentralafrika abzubauen und den Frieden, die Sta-
bilität und die nachhaltige Entwicklung in der Subregion zu 
fördern; 

 3. bekräftigt außerdem ihre Unterstützung für das Ar-
beitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das auf 
der vom 27. bis 31. Juli 1992 in Jaunde abgehaltenen Organi-
sationstagung des Ausschusses verabschiedet wurde; 

 4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die die Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden Aus-
schusses bei der Durchführung des Aktivitätenprogramms für 
den Zeitraum 2001-2002 erzielt haben, insbesondere durch 

 a) die Abhaltung einer subregionalen Konferenz über den 
Schutz von Frauen und Kindern in bewaffneten Konflikten in 
Zentralafrika vom 14. bis 16. November 2001 in Kinshasa; 

 b) die Abhaltung eines Treffens der Stabschefs der Mit-
gliedstaaten des Ständigen beratenden Ausschusses vom 18. bis 
20. März 2002 in Libreville; 

 c) die Abhaltung der siebzehnten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses vom 22. bis 26. April 2002 
in Kinshasa; 

 d) die Abhaltung der subregionalen Konsultationstagung 
über das Thema "Gleichstellung und Entwicklung: Teilhabe der 
zentralafrikanischen Frau" vom 28. bis 30. Mai 2002 in Doua-
la;  

 e) die Abhaltung der achtzehnten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses vom 26. bis 30. August 
2002 in Bangui; 

 5. betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses die unerlässliche Unterstüt-
zung zu gewähren, die sie benötigen, um das von ihnen auf ih-
ren Ministertagungen verabschiedete gesamte Aktivitätenpro-
gramm durchzuführen; 

 
224 A/57/161. 
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 6. begrüßt es, dass die am 25. Februar 1999 in Jaunde 
abgehaltene Konferenz der Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrika-
nischen Staaten einen Mechanismus zur Förderung, Wahrung 
und Konsolidierung des Friedens und der Sicherheit in Zentral-
afrika geschaffen hat, der die Bezeichnung "Rat für Frieden 
und Sicherheit in Zentralafrika" führen wird, und ersucht den 
Generalsekretär, seine volle Unterstützung zu gewähren, damit 
dieser wichtige Mechanismus seine Wirksamkeit effektiv ent-
falten kann; 

 7. betont die Notwendigkeit, den Frühwarnmechanismus 
in Zentralafrika funktionsfähig zu machen, damit er einerseits 
als ein Instrument zur Analyse und Überwachung der politi-
schen Situation in den Mitgliedstaaten des Ständigen beraten-
den Ausschusses dienen wird, mit dem Ziel, den Ausbruch 
künftiger bewaffneter Konflikte zu verhindern, und andererseits 
als ein Fachorgan, mit dessen Hilfe die Mitgliedstaaten das Ar-
beitsprogramm des Ausschusses durchführen werden, das auf 
seiner 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisationstagung ver-
abschiedet wurde, und ersucht den Generalsekretär, ihm die 
Unterstützung zu gewähren, die er benötigt, damit er seine Tä-
tigkeit ordnungsgemäß durchführen kann; 

 8. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Kommis-
sar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auch weiterhin 
ihre volle Unterstützung für den ordnungsgemäßen Betrieb des 
Subregionalen Zentrums für Menschenrechte und Demokratie 
in Zentralafrika zu gewähren; 

 9. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Resolu-
tion 1197 (1998) des Sicherheitsrats den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses die notwendige Unterstüt-
zung dabei zu gewähren, den Rat für Frieden und Sicherheit in 
Zentralafrika und den Frühwarnmechanismus einsatzfähig zu 
machen und ihren reibungslosen Betrieb zu gewährleisten; 

 10. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Schaffung 
eines Netzes von Parlamentariern zu unterstützen, mit dem Ziel 
der Einrichtung eines subregionalen Parlaments in Zentralafri-
ka; 

 11. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, den Ländern Zentral-
afrikas auch weiterhin vermehrte Hilfe zu gewähren, damit sie 
die Probleme der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihrem Ho-
heitsgebiet bewältigen können; 

 12. dankt dem Generalsekretär für die Schaffung des 
Treuhandfonds für den Ständigen beratenden Ausschuss der 
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika; 

 13. appelliert an die Mitgliedstaaten sowie an die staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzliche freiwilli-
ge Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, damit das Ar-
beitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses durchge-
führt werden kann; 

 14. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses auch weiterhin Unterstüt-
zung zu gewähren, damit sie ihre Bemühungen fortsetzen kön-
nen; 

 15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 16. beschließt, den Punkt "Regionale vertrauensbildende 
Maßnahmen: Aktivitäten des Ständigen beratenden Ausschus-
ses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zen-
tralafrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen.  

RESOLUTION 57/89 

Verabschiedet auf der 57. Plenarsitzung am 22. November 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/511, Ziffer 25)225. 

57/89. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 3. De-
zember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 43/76 H 
vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in La-
teinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/37 F vom 
9. Dezember 1991, 48/76 E vom 16. Dezember 1993, 49/76 D 
vom 15. Dezember 1994, 50/71 C vom 12. Dezember 1995, 
52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 F vom 4. Dezember 
1998, 54/55 F vom 1. Dezember 1999, 55/34 E vom 20. No-
vember 2000 und 56/25 E vom 29. November 2001, 

 unter Hervorhebung der Neubelebung des Regionalzen-
trums, der diesbezüglichen Anstrengungen der Regierung Perus 
und anderer Länder sowie der wichtigen Arbeit des Direktors 
des Zentrums, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs226, der 
zu dem Schluss kommt, dass das Regionalzentrum weiter als 
Instrument zur Durchführung regionaler Initiativen fungiert und 
verstärkt zur Koordinierung der auf Frieden und Sicherheit ge-
richteten Anstrengungen der Vereinten Nationen beigetragen 
hat, 

 feststellend, dass Sicherheits- und Abrüstungsfragen in La-
teinamerika und in der Karibik, der ersten bewohnten Weltregi-

 
225 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Trinidad und Tobago (im Namen der Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen 
Gruppe sind). 
226 A/57/116. 




